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Gesetzestext 
 
(nur abgedruckt, soweit die Vorschriften noch in Kraft sind) 
 
BetrVG 1952 § 76 Beteiligung im Aufsichtsrat der AG und KGaA 
 
(1) Der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien muß zu 
einem Drittel aus Vertretern der Arbeitnehmer bestehen. 
 
(2) Die Vertreter der Arbeitnehmer werden in allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl 
von allen nach § 6 (jetzt § 7 BetrVG 1972) wahlberechtigten Arbeitnehmern der Betriebe des 
Unternehmens für die Zeit gewählt, die im Gesetz oder in der Satzung für die von der 
Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder bestimmt ist. Ist ein Vertreter der 
Arbeitnehmer zu wählen, so muß dieser in einem Betrieb des Unternehmens als Arbeitnehmer 
beschäftigt sein. Sind zwei oder mehr Vertreter der Arbeitnehmer zu wählen, so müssen sich unter 
diesen mindestens zwei Arbeitnehmer aus den Betrieben des Unternehmens, darunter ein Arbeiter 
und ein Angestellter, befinden; § 10 Abs. 3 (BetrVG 1972) gilt entsprechend. Sind in den Betrieben 
des Unternehmens mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer Frauen, so soll mindestens eine von ihnen 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sein. Für die Vertreter der Arbeitnehmer gilt § 53 (jetzt § 78 
BetrVG 1972) entsprechend. 
 
(3) Die Betriebsräte und die Arbeitnehmer können Wahlvorschläge machen. Die Wahlvorschläge der 
Arbeitnehmer müssen von mindestens einem Zehntel der wahlberechtigten Arbeitnehmer der Betriebe 
des Unternehmens oder von mindestens einhundert wahlberechtigten Arbeitnehmern unterzeichnet 
sein.  
 
(4) An der Wahl der Vertreter der Arbeitnehmer für den Aufsichtsrat des herrschenden Unternehmens 
eines Konzerns (§ 18 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Aktiengesetzes) nehmen auch die Arbeitnehmer der 
Betriebe der übrigen Konzernunternehmen teil. In diesen Fällen kann die Wahl durch Delegierte 
erfolgen. 
 
(5) Die Bestellung eines Vertreters der Arbeitnehmer zum Aufsichtsratsmitglied kann vor Ablauf der 
Wahlzeit auf Antrag der Betriebsräte oder von mindestens einem Fünftel der wahlberechtigten 
Arbeitnehmer der Betriebe des Unternehmens durch Beschluß der wahlberechtigten Arbeitnehmer 
widerrufen werden. Der Beschluß bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen 
Stimmen umfaßt. Auf die Beschlußfassung finden die Vorschriften der Absätze 2 und 4 Anwendung. 
 
(6) Auf Aktiengesellschaften, die weniger als fünfhundert Arbeitnehmer beschäftigen, finden die 
Vorschriften über die Beteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat keine Anwendung; für 
Aktiengesellschaften, die vor dem 10. August 1994 eingetragen worden sind, gilt dies nur, wenn sie 
Familiengesellschaften sind. Als Familiengesellschaften gelten solche Aktiengesellschaften, deren 
Aktionär eine einzelne natürliche Person ist oder deren Aktionäre untereinander im Sinne von § 15 
Abs. 1 Nr. 2 bis 8, Abs. 2 der Abgabenordnung verwandt oder verschwägert sind. Dies gilt 
entsprechend für Kommanditgesellschaften auf Aktien. 
 
BetrVG 1952 § 77 Gesellschaftsformen 
 
(1) Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung und bergrechtlichen Gewerkschaften mit eigener 
Rechtspersönlichkeit mit mehr als fünfhundert Arbeitnehmern ist ein Aufsichtsrat zu bilden. Seine 
Zusammensetzung sowie seine Rechte und Pflichten bestimmen sich nach § 90 Abs. 3, 4, 5 Satz 1 
und 2, §§ 95 bis 114, 116, 118 Abs. 2, § 125 Abs. 3, §§ 171, 268 Abs. 2 des Aktiengesetzes und § 76 
dieses Gesetzes. 
 
(2) Besteht bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit mit mehr als fünfhundert Arbeitnehmern ein 
Aufsichtsrat, so findet § 76 dieses Gesetzes Anwendung. 
 
(3) Auf Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften mit mehr als fünfhundert Arbeitnehrnern findet § 
76 Anwendung; § 96 Abs. 2 und die §§ 97 bis 99 des Aktiengesetzes sind entsprechend anzuwenden. 



Das Statut kann nur eine durch drei teilbare Zahl von Aufsichtsratsmitgliedern festsetzen. Der 
Aufsichtsrat muß mindestens einmal im Kalendervierteljahr einberufen werden. 
 
BetrVG 1952 § 77a Maßgebende Arbeitnehmerzahl im Konzern 
 
Soweit nach §§ 76 oder 77 die Beteiligung von Arbeitnehmern im Aufsichtsrat eines herrschenden 
Unternehmens von dem Vorhandensein oder der Zahl von Arbeitnehmern abhängt, gelten die 
Arbeitnehmer der Betriebe eines Konzernunternehmens als Arbeitnehmer des herrschenden 
Unternehmens, wenn zwischen den Unternehmen ein Beherrschungsvertrag besteht oder das 
abhängige Unternehmen in das herrschende Unternehmen eingegliedert ist. 
 
BetrVG 1952 § 81 Tendenzbetriebe 
 
(1) Auf Betriebe, die politischen, gewerkschaftlichen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, 
wissenschaftlichen, künstlerischen und ähnlichen Bestimmungen dienen, finden die §§ 76 und 77 
keine Anwendung. 
 
(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und 
erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform. 
 
BetrVG 1952 § 85 Verhältnis zu anderen Mitbestimmungsvorschriften 
 
(1) Die Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
sowie über die Wahl und die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern gelten insoweit nicht, als sie 
den Vorschriften dieses Gesetzes widersprechen. 
 
(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes über Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat finden keine 
Anwendung auf die in § 1 Abs. 1 des Mitbestimmungsgesetzes, die in § 1 des Montan-
Mitbestimmungsgesetzes und die in den §§ 1 und 3 Abs. 1 des Mitbestimmungsergänzungsgesetzes 
bezeichneten Unternehmen. 
 
BetrVG 1952 § 87 Wahlordnung  
 
Die Bundesregierung erläßt mit Zustimmung des Bundesrates Rechtsverordnungen zur Regelung der 
in den §§ 76 und 77 bezeichneten Wahlen über 
 
 a) die Vorbereitung der Wahl, insbesondere die Aufstellung der Wählerlisten und die Errechnung der 
Vertreterzahl; 
 
 b) die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und die Erhebung von Einsprüchen gegen sie; 
 
 c) die Vorschlagslisten und die Frist für ihre Einreichung;  
 
 d) das Wahlausschreiben und die Fristen für seine Bekanntmachung; 
 
 e) die Stimmabgabe; 
 
 f) die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine Bekanntmachung; 
 
 g) die Anfechtung der Wahl; 
 
 h) die Aufbewahrung der Wahlakten; 
 
 i) den Widerruf der Bestellung der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. 
 


